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L Riickhaltesystem mit seitlichen Biigeln an einem
- Hoflader (Bild: Monique Perrottet)

' Gerate fiir den Guterumschlag

Es braucht eine

Ausblldung :

Wie die von der SUVA erarbeiteten Statistiken zeigen, verursachen Gerite fiir den Giiterumschlag

jedes Jahr zahlreiche Unfille. Diese bringen einerseits betrachtliche finanzielle Auswirkungen

(arztliche Konsultationen, Renten, Arbeitsverlust im Betrieb) mit sich, anderseits ist damit aber

auch menschliches Leid verbunden, nicht nur fiir den Unfallbetroffenen, sondern auch fiir die

Mitmenschen.

Monique Perrottet

Gesetzliche Vorgaben

Artikel 6 der Verordnung (iber die Verhiitung
von Unféllen und Berufskrankheiten (VUV)
beinhaltet, dass der Arbeitgeber die in sei-
nem Betrieb Angestellten (ber die Gefahren,
die bei der Ausiibung ihrer beruflichen Tatig-
keit auftreten kénnen, informieren muss. Er
muss garantieren kénnen, dass seine Mitar-
beiter die erforderlichen Anweisungen beziig-
lich Vorbeugemassnahmen erhalten haben.
Diese Informationen und Instruktionen mis-
sen sowohl bei Arbeitsantritt als auch bei

EB'

jeder wichtigen Anderung vermittelt und bei
Bedarf wiederholt werden.

Im Artikel 8 derselben Verordnung steht
im Weiteren, dass der Arbeitgeber gefdhrliche
Arbeiten nur Angestellten anvertrauen darf,
die in dieser Hinsicht speziell geschult sind.
Auf Grund der Unfallstatistik gehort die Bedie-
nung eines Hubstaplers in diese Kategorie.
Die zum Fahren eines Hubstaplers relevanten
Anforderungen wurden mit dem Urteil U203
des Eidgendssischen Versicherungsgerichts
(EVG) konkretisiert. Das EVG bestétigt unter
anderem, dass das Niveau der Ausbildung

mindestens dem Ausbildungsstand der Stap-
lerfahrer-Kurse der Schweizerischen Gesell-
schaft fiir Logistik (SGL) entsprechen muss.
Fiir die SUVA und die von ihr versicherten

Unternehmen dirfen nur jene Personen einen
Hubstapler bedienen, die tber eine entspre-
chende Ausbildung verfiigen. Nicht alle Ver-
sicherungen verlangen allerdings, zumindest
im landwirtschaftlichen Sektor, einen solchen
Ausweis. Es kann sich somit lohnen, sich bei
der eigenen Versicherung (iber die gestellten
Anforderungen zu erkundigen und wenn mog-
lich eine schriftliche Bestatigung einzuholen.



Situation in der Landwirtschaft

Obwohl Hubstapler in der Landwirtschaft
immer haufiger werden, sind sie nicht die ein-
zigen Hebefahrzeuge, die auf landwirtschaft-
lichen Betrieben tdglich zum Einsatz gelan-
gen. Da die Unfallgefahren dhnlich sind wie
beim Hubstapler, wére es angezeigt, dass eine
entsprechende Ausbildung nicht nur Stapler,
sondern auch Teleskoplader, Frontlader oder
Hoflader einschliessen wiirde. Zurzeit gibt
es kein derartiges Ausbildungsangebot, wel-
ches alle Hebefahrzeuge umfassen wiirde. Fir
die BUL liegt genau darin das Problem. Wie
Philippe Cossy von der BUL bestatigt, hat
die von ihnen angebotene Ausbildung zum
Zweck, den Bediener auf die verschiedenen
Gefahren, die mit dem Gebrauch von Hebe-
fahrzeugen in der Landwirtschaft verbun-
den sind, zu sensibilisieren. Der Kurs wird
nur auf dem eigenen Betrieb durchgefiihrt
und mit einer vorgdngig gemachten Analyse
der betriebsspezifischen Gefahren verknipft.
Alle Personen, die fiir die Beniitzung solcher
Fahrzeuge in Frage kommen, werden lber
die damit verbundenen Risiken und Gefah-
ren aufgeklart. Wéahrend des Kurses dienen
jene Gerate als Lernfahrzeuge, die auf dem
Betrieb bereits vorhanden sind und gebraucht
werden. Indem der Betrieb als Schulungsort
zur Verfligung steht, lernen die Teilnehmer,
mit den Schwierigkeiten und Gefahren vor
Ort umzugehen. Allerdings wird das am Kurs-
ende ausgestellte Attest von der SUVA nicht
anerkannt und erfiillt die Anforderungen des
Logistikverbandes nicht. Was geschieht aber
im Falle eines Unfalles mit einem Hebefahr-
zeug auf einem Landwirtschaftsbetrieb? Fur
Philippe Cossy ist klar, dass die Absolvierung
des BUL-Kurses die Bedingungen der VUV
erfillt, jedoch nicht jene des EVG-Urteils. Aus
diesem Grund sucht die BUL nach einer Losung
in Absprache mit allen beteiligten Stellen.

Einwandfrei funktionierende
Technik

Wie fir alle tbrigen Maschinen ist die ein-
wandfreie Funktionstiichtigkeit des Hubstap-
lers eine erste wichtige Voraussetzung fiir
ein sicheres Mandvrieren. Aus diesem Grund
muss der Angestellte vor jedem Gebrauch
bzw. zu Beginn des Arbeitstages folgende
Punkte nachpriifen:

® Lenkbarkeit

® Hupe

® Hand- und Fussbremse

in der Schweiz

e Gabel

o Qlverlust

e \Weitere Punkte nach Angaben
des Herstellers

Unterhalt und Kontrolle miissen, abgestimmt
auf die Vorgaben des Herstellers, durchge-
fiihrt werden. Reparaturen sind einem Spe-
zialisten zu Uberlassen und missen doku-
mentiert werden.

Gefahren fiir Dritte

Kollisionen zwischen dem Stapler und einer
Person stellen eine grosse Gefahr dar. Zur
Vermeidung von Unféllen muss der Fahrer
die Geschwindigkeit anpassen und auch an
die anderen Leute denken, die sich auf dem
Arbeitsplatz befinden kénnten. Wenn eine
Ladung die Sicht nach vorne behindert, ist
es empfohlen, rickwarts zu fahren. Wahrend
dem Mandévrieren muss man sich vergewis-
sern, dass niemand in Gefahr ist oder sich in
unmittelbarer Nahe der angehobenen Ladung
befindet. In parkiertem Zustand missen die
Gabeln des Staplers abgesenkt sein und dir-
fen den Verkehr der tibrigen Maschinen nicht
behindern. Der Zlindschliissel ist zu entfernen
und an einem sicheren Ort aufzubewahren.

Gefahren fiir den Bediener

Hubstapler sind in der Regel ziemlich schmal

und hoch gebaut, damit sie moglichst wen-

dig, beweglich und vielseitig einsetzbar sind.

Aus diesem Grund sind sie stark kippgefahr-

det, insbesondere bei:

® (iberhohter Geschwindigkeit in Kurven
(hohe Zentrifugalkraft)

e Kurvenfahrt mit schwerer Ladung (ungiins-
tige Schwerpunktlage)

® ungeeigneter Bodenunterlage, besonders
Unebenheiten

® Zufahrtsrampen oder schlecht ausge-
statteten Ladeflachen (Sturzgefahr)
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Anerkannte Ausbildung zum Staplerfahrer

Anerkannte Ausbildung auf nationaler Ebene (in der ganzen Schweiz giiltig)
1. Ausbildung zum Staplerfahrer an einer durch die SUVA anerkannten Schule

2. Ausbildung zum Staplerfahrer auf dem Betrieb durch eine von der SUVA anerkannte Schule \
3. Ausbildung zum Staplerfahrer bei der schweizerischen Armee

Vom Betrieb anerkannte Ausbildung (nur auf dem betreffenden Betrieb giiltig)

4. Ausbildung zum Staplerfahrer auf dem Betrieb durch einen internen Ausbildner, der tiber
eine Instruktorenausbildung der Schweizerischen Gesellschaft fiir Logistik (SGL) verfiigt

Eine gute Kenntnis der zu transportierenden
Ladegewichte und der Hubkraft des Stap-
lers sowie die einwandfreie Beherrschung der
Lademandver sind wichtige Voraussetzungen
fur einen sicheren Umschlag der Guter. Nicht
zu vernachldssigen sind weiter das richtige
Transportieren (Ladung mdglichst nahe am
Fahrzeug, Neigung, Absenken der Ladung vor
dem Losfahren) und die Verwendung geeig-
neter Ladehilfen wie Gabelverlangerung oder
Greifzangen (fiir wegrollende Ladungen).

Stiirze sind sehr haufig auf defekte Uber-
ginge oder unebene, stark beschidigte, zu
schmale oder schlecht beleuchtete Verkehrs-
wege zuriickzufiihren.

Fir die richtige Arbeitsausriistung sind
Sicherheitsschuhe mit verstarkten Kappen
obligatorisch. Bei der Kontrolle der Batte-
riesdure ist eine Schutzbrille zu tragen. Eine
Augendusche in der Ndhe der Ladestation
ermdglicht ein schnelles Auswaschen der
Augen nach einer allfdlligen Saurekontami-
nation.

Ohne Fahrerschutz wird der Fahrer von
herunterfallenden Strohballen ein-
geklemmt (Unfall nachgestellt, Bild: BUL).
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Seit dem 1.Januar 2004 missen die Stap-
ler, unabhdngig vom Herstellerjahr, mit einem
Fahrerrlickhaltesystem ausgeristet sein, wel-
ches selbstverstandlich zwingend benitzt
werden muss. Es werden verschiedene Sys-
teme angeboten. Die Kabine verhindert, dass
der Fahrer aus dem Stapler herausgeschleu-
dert wird oder vom Sitz abspringen kann (die
Kabinentlire muss dazu allerdings geschlos-
sen sein!). Im Sommer kénnen hohe Tempe-
raturen im Innern der Kabine allerdings sehr
unangenehm werden. Nicht zuletzt aus die-
sem Grund wird empfohlen, diese Fahrzeuge
zusatzlich mit einem Sicherheitsqurt aus-
zurlisten. Die neuen Modelle haben in der
Grundausriistung stets einen Sicherheitsgurt.
Das Anschnallen des Gurts muss zur Gewohn-
heit werden, was durch eine angepasste Ergo-
nomie erleichtert wird.

Als Alternative zum Sicherheitsgurt gibt
es die seitlichen Biigel- oder Tursysteme, mit
denen sich samtliche Standardtypen von
Staplerfahrzeugen nachristen lassen.

Schliesslich dirfen, wie jedermann weiss,
die vom Hersteller angebrachten Sicherheits-
ausrustungen in keinem Fall entfernt werden.
Dazu gehdren im Besonderen das Schutzdach,
das Lastdiagramm, die Endanschldge des Sei-
tenschubes sowie andere Elemente.

Anheben von Personen

Das Anheben von Personen mit Hilfe eines
Hubstaplers und einer Ladepritsche ist dus-
serst gefahrlich und verboten (Artikel 42 Ver-
ordnung Uber die Unfallverhiitung, VUV).
Betriebe, flir deren Arbeiten es erforderlich ist,
einen Arbeiter mit Hilfe eines Hubstaplers mit
Arbeitskorb auf eine Hohe von mehr als 3 m
anzuheben, miissen bei der SUVA zum Voraus
und fiir jeden Einsatz eine Sonderbewilligung
anfordern. Wenn nicht Gber 3 m angehoben
wird, ist keine Bewilligung notwendig, dies
allerdings nur bis zum 31.Dezember 2008.
Ausserdem gilt es die tblichen Sicherheitsvor-
schriften einzuhalten. So ist die Verwendung
von provisorischen Plattformen wie Palet-
ten, Paloxen oder anderer Rahmen fiir Arbei-
ten in grosser Hohe strikte abzulehnen, weil
das Risiko von schweren oder gar todlichen
Unféllen viel zu gross ist. Jeder Arbeitgeber,
der solche Arbeitspraktiken zuldsst, verstosst
klar gegen das Gesetz, denn Artikel 42 der
VUV definiert klar und deutlich, dass «Arbeits-
mittel, die ausschliesslich fiir den Warentrans-
port bestimmt sind, nicht zum Transport von
Arbeitnehmern beniitzt werden dirfenn.
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Das Anheben von Personen darf somit nur
mit speziellen, fir diesen Zweck geeigneten
Gerédten durchgefiihrt werden, das heisst mit
Hubarbeitsbiihnen oder allenfalls mit Arbeits-
korben.

Auf der Basis der Anforderungen, die
vom Bundesverband der landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft in Kassel (Deutschland)
erarbeitet wurden, hat die BUL fiir die land-
wirtschaftliche Praxis ein Konzept vorgestellt,
wie Arbeitskorbe sicher und ohne Unfallrisiko
verwendet werden konnen. Die SUVA zeigte
sich, nachdem sie zu einer Vorfiihrung ein-
geladen worden war, vom damit erreichten
Sicherheitsniveau beeindruckt und ist bereit,
ein solches System anzuerkennen. Allerdings

f )
Mehr Infos?

Verschiedene von der SUVA zur Verfiigung
gestellte Broschiiren, Unterlagen und Kon-
trolllisten: Tel. 041 419 55 33, www.suva.ch
Verschiedene Auskiinfte betreffend Ausbil-
dungsmaglichkeiten von der BUL in Schoft-
land: Tel. 062 739 50 40, Fax 062 739 50 30
Loder www.bul.ch

liegt bis heute noch keine schriftliche Besta-
tigung einer solchen Anerkennung vor. Eine
Informationsbroschiire zeigt die wichtigs-
ten Punkte betreffend Unfallverhlitung mit
Arbeitskorben auf: Konstruktionsmerkmale
der Koérbe (Hohe des Schutzrahmens, Schutz-
vorrichtungen zur Vermeidung von Verlet-
zungen durch Uberfahren, Verschliessen der
Zugangstiire usw.), Befestigung (Beibehal-
tung der horizontalen Position des Arbeits-
korbes zur Bodenoberflache, maximaler Nei-
gungswinkel...), gedrosselte Anhebe- und
Absenkgeschwindigkeit, Bedienvorrichtung
(sténdiger visueller Kontakt zwischen Fahrer
und Arbeitsperson in der Kabine).

Folgerungen

Hubstapler und andere Hebegerdte erleich-
tern den Umschlag von schweren Gitern.
Allerdings ist der Einsatz dieser Wundergerate
mit vielen Gefahren verbunden, die bei unge-
niigender Vorsicht rasch zur Katastrophe fiih-
ren kénnen.

Oben: Wenn die Sicherheitsbestimmungen
eingehalten werden, ermdglicht ein
Traktor mit Frontlader und Arbeitskorb

ein sicheres Arbeiten (Bild: BUL).

Links: Das Kuppelsystem des Arbeitskorbes
ist fir diesen Frontlader vorgesehen
(Bild BUL).



[ Electrolux

OUTDOOR PRODUCTS

Der Mensch ist es, der Trdume und Visionen zu Wirklichkeiten macht! Auf ihn bauen wir!

Wir sind die erfolgreiche Tochtergesellschaft eines internationalen Konzerns und Marktleader mit den Marken
Husqvarna, Jonsered, Partner, Flymo etc. im Bereich Forst- und Gartenmaschinen in der Schweiz. An unserem Standort in
Maégenwil/AG suchen wir Sie als

Kundendienst-Supporterin / Werkstattleiterin

Es erwartet Sie ein vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet. Sie sind verantwortlich fir die Koordination der
Mechaniker und fihren ein Team von 3 Mitarbeiter und 1 Lehrling. Weiter sind Sie zusténdig fir den technischen
Support, erstellen Kostenvoranschlége und fislhren auch Reparaturarbeiten fir unser gesamtes Produktesortiment aus.
Fir unsere Kunden sind Sie eine wichtige Ansprechperson und Sie verstehen es, ihr technisches Know-how in den
Sprachen deutsch und franzésisch anzuwenden.

Sie haben eine mechanisch/technische Ausbildung, von Vorteil als Landmaschinenmechaniker, mit Erfolg abgeschlossen
und verfiigen Uber gute mindliche Franzésisch- und Englischkenntnisse. Die Anwendung von MS-Office-Programmen
fallt ihnen leicht. Ebenso lieben Sie den Umgang mit Kunden und bringen von Vorteil bereits Fihrungs- und Kundendien-
sterfahrung mit. Dank lhrer raschen Auffassungsgabe, lhrem technischen Wissen und Ihrer Kundenorientierung 16sen Sie
Aufgaben kompetent und sicher.

Wollen Sie mit uns neue Wege gehen und diese Chance wahrnehmen? Es erwartet Sie ein interessantes und abwechs-
lungsreiches Aufgabengebiet in einem lebhaften Umfeld. Wir sind ein Unternehmen, welches Sie in lhrer neuen Tatigkeit
unterstitzt, in dem Sie sich entfalten kénnen und in dem menschliche Werte wichtig sind.

Schreiben Sie uns, wir freuen uns darauf!
Electrolux AG, Outdoor Products, Herr Dominique Ulrich, Badenerstrasse 587, 8048 Zirich, Telefon 044 405 80 85,

dominique.ulrich@electrolux.ch, www.electrolux.ch - www.jonsered.ch - www.husqvarna.ch - www.flymo.ch

E] The Electrolux Group. The world’s No.1 choice.

0 R R IS IS T RS st ey

Viel’;eitlgk2|t als Markenzeichen

Tatkraftig und pfiffig mit

- neve Generation * mehr Lemung
. mehr Drehmoment - mehr Hubraum
- weniger Verbrauch - weniger Schadstoffe
. schall- und vibrationsreduziert - servicefreundlich
% . mit Lastschaltstufe und Wende-Shuttle-Getriebe

‘mit uns beackern...

...mit effizienter High Technik
aus Skandinavien
...mit solider, individueller
Beratung und technischer

hinen Tribolet AG Betreuung.

i

; m{iﬁ:’ﬂmﬂmm g ~ ! = Rufen Sie uns an und Valtra Traktoren AG
A i - ? . ' ; verlangen Sie Ihre Offerte CH-8460 Marthalen
Tel. 052./.319.17. 68
Fax 052 / 319 33 63
www.valtra.com

RAFIK 8222 BERINGEN




	Unfallverhütung

